
HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
3490

inkl. Standardversand

zzgl. MwSt.ab

€ *

• Ästhetik pur!– Zahnersatz zu 100% hergestellt in Deutschland
• Auch mit gedruckten Modellen (Mehrkosten)

• Sie können wählen: Fräsung 29,-
Design 15,-
Glanzbrand Bemalung 30,-
Standardversand   5,90

Digital ready crown  79,90 *

Kostenlose Neuanfertigung 
bei Fraktur (innerhalb der 
Garantie) auf Basis der 
digital gespeicherten Daten.
*Pro Einheit zzgl. MwSt. 

Im Dialog mit den Kassen

Auch Pflegebedürftige und Menschen mit schwerwiegenden 
körperlichen oder geistigen Behinderungen müssen zahn-
medizinisch gut versorgt werden. Doch das ist mit Mehr-
aufwand verbunden, der den Praxen bislang nicht vergütet 
wurde. Ab 1. April 2025 ändert sich dies – zumindest bei 
Versicherten der AOK Bayern, die mindestens den Pflege-
grad vier haben. Zahnärzte, die an dem Vertrag teilnehmen 
möchten, können sich voraussichtlich ab Frühjahr 2025 dafür 
registrieren. Einen ausführlichen Artikel zum ITN-Vertrag 
finden Sie im BZB 12/2024. 

Unser Bild zeigt Dr. Rüdiger Schott und Dr. Irmgard 
Stippler nach der Unterzeichnung des ITN-Vertrags.  
(Fotos: KZVB)

ITN-Vertrag mit der AOK Bayern – DAK diskutiert Digitalisierung

Von Daten zu Taten – unter diesem Motto stand eine Ver-
anstaltung, zu der die DAK Gesundheit eingeladen hatte. Im 
Bayerischen Landtag diskutierten Bernhard Seidenath (CSU), 
Dr. Wolfgang Ritter (Bayer. Hausärzteverband), Thomas Bod-
mer (DAK) und Dr. Willy Oggier (Gesundheitsökonom) unter 
anderem darüber, wie die in der elektronischen Patientenakte 
gespeicherten Daten die Versorgung verbessern könnten. 

Die KZVB war mit ihrer stellvertretenden Vorsitzenden  
Dr. Marion Teichmann, Prüfreferent Ernst Binner (r.) und  
Dr. Maximilian Wimmer vertreten. Teichmann machte klar, dass 
die ePA in der Zahnmedizin kaum einen Nutzen haben werde. 
Sie befürchtet allerdings einen „erheblichen Mehraufwand“ für 
die Praxen, der entsprechend vergütet werden müsse. 

ANZEIGE


